
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1924/5/22 Ds54/24,
2Bkd10/96, 9Bkd2/05

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.05.1924

Norm

RAO §10

Rechtssatz

Doppelvertretung begründet auch dann ein Standesvergehen, wenn durch sie in concreto eine Schädigung oder

Gefährdung von Interessen nicht erfolgt ist.

Entscheidungstexte

Ds 54/24

Entscheidungstext OGH 22.05.1924 Ds 54/24

Veröff: SSt IV/51

2 Bkd 10/96

Entscheidungstext OGH 28.04.1997 2 Bkd 10/96

Vgl auch; Beisatz: Der Umstand, dass kein (finanzieller) Schaden eingetreten ist, bedeutet keinen

Milderungsgrund. Ein Schadenseintritt, würde als Erschwerungsgrund gewertet. (T1)

9 Bkd 2/05

Entscheidungstext OGH 06.11.2006 9 Bkd 2/05
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